
 
Bestellvordruck für Newsletter-Werbung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bestellen:         Preis in EUR:  
 
• Anzeigenschaltung in einer Ausgabe des Newsletters 
 mit Linkschaltung zu Ihrer Homepage; 350 Zeichen (ca. 5 Zeilen) je Anzeige EUR 250,- 

 Bitte senden Sie die Word-Datei an daniela.franz@nuernbergmesse.de 
 

am Ausgabe  Red. Schluss  Ausgabe  Red.Schluss 

□ 2. Nov 09  28. Okt 09 □ 11. Jan 10  7. Jan 10 

□ 16. Nov 09  11. Nov 09 □ 25. Jan 10  20. Jan 10 

□ 30. Nov 09  25. Nov 09 □ 8. Feb 10  3. Feb 10 

□ 14. Dez 09  9. Dez 09 □ 22. Feb 10  17. Feb 10 

        
   Gesamtanzahl:  Anzeige(n) 

 
 
• Redaktioneller Beitrag in einer Ausgabe des Newsletters  
 mit Linkschaltung zu Ihrer Homepage; 700 Zeichen (ca. 10 Zeilen) je Beitrag EUR 350,- 

 Bitte senden Sie die Word-Datei an daniela.franz@nuernbergmesse.de 
 

am Ausgabe  Red. Schluss  Ausgabe  Red.Schluss 

□ 2. Nov 09  28. Okt 09 □ 11. Jan 10  7. Jan 10 

□ 16. Nov 09  11. Nov 09 □ 25. Jan 10  20. Jan 10 

□ 30. Nov 09  25. Nov 09 □ 8. Feb 10  3. Feb 10 

□ 14. Dez 09  9. Dez 09 □ 22. Feb 10  17. Feb 10 

        
   Gesamtanzahl:  Beiträge 

 
Wir behalten uns vor, sollte der Newsletter bereits ausgebucht sein, die Anzeige/den Beitrag  
in einem späteren Newsletter einzustellen. 
 
Die Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Bestellung erfolgt unter Aner-
kennung der Preise und umseitigen Bedingungen. Da das Kontingent an Werbemöglichkeiten be-
grenzt ist, erfolgt die Insertion nach Bestelleingang. 
 
 
 

Zurück: 
 

per Fax an: +49(0)911.8606-8439 
 
 
NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum 
D-90471 Nürnberg 

       
Firmenname 

       
Straße 

       
PLZ, Ort 
       
Telefon  Fax  E-Mail 

 
 
             
Ort, Datum     Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift 

28.-29.04.2010 
Nürnberg 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Newsletter-Werbung 
 
 
1. Newsletterwerbung 

Onlinewerbung ist Ausstellerwerbung in Form von Anzeigen oder redaktionellen Beiträgen im regelmäßig erscheinenden 
e_procure & supply-Newsletter. 

 
 
2. Bestellvordrucke 

Werbeaufträge und Aufträge für redaktionelle Beiträge werden von der NürnbergMesse nur schriftlich auf dem offiziellen 
Bestellvordruck entgegengenommen. Bevorzugte Anzeigenflächen bzw. Flächen für redaktionelle Beiträge werden in der 
Reihenfolge der schriftlichen Bestellungen vergeben. Es steht nur ein begrenztes Kontingent der oben genannten 
Werbemöglichkeiten zur Verfügung. 

 
 
3. Rücksendetermine 

Die Rücksendetermine für Werbeaufträge sind den jeweiligen Vordrucken zu entnehmen. Für die rechtzeitige Lieferung des 
Werbeinhaltes ist der Auftragsgeber verantwortlich. 
Liegt bis zum jeweiligen Rücksendetermin keine Bestellung vor, wird davon ausgegangen, dass keine Werbung gewünscht 
wird. Bei Verletzung dieser Mitwirkungspflichten, insbesondere der nicht fristgemäß zur Verfügung Stellung der Dateien ist der 
vereinbarte Preis zu zahlen. 

 
 
4. Verantwortung für die Inhalte 

Für den Inhalt der Werbebeiträge und evtl. daraus entstehende Schäden ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Bild- und 
Textunterlagen. 
Die Werbebeiträge werden von der NürnbergMesse veröffentlicht. 
Die NürnbergMesse behält sich vor, Werbeaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Gründen abzulehnen, wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen der 
NürnbergMesse gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für die 
NürnbergMesse unzumutbar ist. Die Ablehnung eines Werbeauftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

 
 
5. Qualität der Werbevorlagen 

Für die Überlassung einwandfreier Anzeigentexte, redaktioneller Beiträge und Bannervorlagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Alle Anzeigen, Banner und redaktionelle Texte sind in digitaler Form beizufügen. Andernfalls wird keine Gewähr 
für eine ordnungsgemäße Wiedergabe übernommen. Für erkennbar ungeeignete Werbevorlagen fordert die NürnbergMesse 
unverzüglich Ersatz an. 
Die NürnbergMesse gewährleistet die für Onlinewerbung übliche Präsentationsqualität im Rahmen der durch die 
Werbevorlagen gegebenen Möglichkeiten.  
Sind etwaige Mängel an den Werbevorlagen nicht sofort, sondern erst bei der Bearbeitung erkennbar, so hat der Auftraggeber 
dadurch entstehende Mehrkosten oder Verluste bei der Bearbeitung zu tragen. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Präsentationsgröße bei der Berechnung zu Grunde gelegt. 

 
 
6. Haftung 

Die NürnbergMesse und ihre Erfüllungsgehilfen wenden bei Entgegennahme und Prüfung der Werbevorlagen und –texte die 
geschäftsübliche Sorgfalt an, haften jedoch nicht, wenn sie von Auftraggeber irregeführt oder getäuscht werden. Für 
versehentlich nicht erfolgte Werbepräsentationen, fehlerhafte Inhalte oder fehlerhafte Ausführung jeder Art usw. haften die 
NürnbergMesse und ihre Erfüllungsgehilfen nur, wenn dieser Mangel nachweisbar vorsätzlich oder grob Fahrlässig verschuldet 
wurde. Offensichtliche Mängel müssen vom Auftragsgeber spätestens innerhalb von vier Wochen nach Ende der 
Veranstaltung geltend gemacht werden. 

 
 
7. Stornierung von Aufträgen 

Die Stornierung eines Werbeauftrages muss schriftlich erfolgen. Bei Stornierung vor dem Bearbeitungstermin können die bis 
dahin entstandenen Kosten berechnet werden. Storniert der Auftraggeber nach dem Bearbeitungstermin, kann jenem u.U. der 
gesamte Anzeigenpreis berechnet werden. 

 
 
8. Berechnung von Werbeaufträgen 

Die Preise für Online-Werbung werden gemäß den Angaben auf der Vorderseite zuzüglich den gesetzlichen 19 % 
Mehrwertsteuer berechnet. Für Werbeaufträge ist die Rechnung sofort ohne Abzug fällig, spätestens jedoch acht Tage nach 
Rechnungsstellung. 
 
 

9. Unvorhergesehene Ereignisse 
Fälle höherer Gewalt, wie auch Arbeitskampfmaßnahmen entbinden die NürnbergMesse von der Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. 

 
 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, ist Nürnberg. 
Gerichtsstand für das Mahnverfahren ist Nürnberg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht und der deutsche Text. 

 


